
10
1690 Juli 17 . A
ORTSSTIMME VON SCHULTHEISS UND RAT VON LUZERN FUER IGNAZ JOSEF

RUEPPLIN , LANDAMMANN DES THURGAUS

SLchultheiss und Rat von Luzern geben bekannt , dass heute Ignaz

Josef Rüepplin , des Innern Rats von Frauenfeld , Landammann des

Thurgaus und Landmann von Uri , vor ihnen erschienen sei und



folgendes Begehren vorgetragen habe : Da seine Vorfahren schon
seit über hundert Jahren das Landammannamt versehen hätten und

er gleichfalls den im Thurgau reg . Orten in dieser Eigenschaft
diene , sei es sein Wunsch , dass ihm nach seinem Tode oder seiner

Resignation wiederum einer seiner Söhne in dieser Beamtung nach-

folge.

In Anbetracht der grossen Verdienste Rüepplins und seiner Vor¬

fahren gebe man gerne die Zusicherung , dass nach dessen Resigna¬

tion oder Tod ein hiezu tauglicher Sohn des Genannten als Land¬

ammann im Thurgau amtieren möge . Sollte dieser dannzumal noch

minderjährig sein , so sei er befugt , das Amt , bis dass er das

nötige Alter erreicht habe , von einem Stellvertreter versehen
zu lassen.

Besiegelt mit dem Sekretsiegel der Stadt Luzern.

UnterSchreiber [Ludwig ] Meyer

Kopie
AH 34 , 16- 17
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